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ÖFFNUNGSZEITEN DER GEMEINDEVERWALTUNG 
Montag – Freitag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr, Montag u. Dienstag 14.00 Uhr – 16.00 Uhr,  

Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr, oder nach Vereinbarung. 
Tel. 07947/9126-0, E-Mail: info@gemeinde-weissbach.de.  

 

 

Dorfcafé des LandFrauenvereins Crispenhofen im Dorfgemenschaftshaus 

Crispenhofen 

am Sonntag, dem 01.02.2026, von 11.30 – 16.30 Uhr. 

 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 
 

BEKANNTMACHUNG ÜBER DAS RECHT AUF EINSICHT IN DAS WÄHLERVERZEICHNIS UND DIE ERTEI-

LUNG VON WAHLSCHEINEN FÜR DIE WAHL ZUM LANDTAG AM 8. MÄRZ 2026 
 

1. Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl der Gemeinde Weißbach wird in der Zeit vom 16.02.2026 bis 
20.02.2026 während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus in Weißbach, Bürgerbüro, Zimmer E 1, 
Niedernhaller Straße 5, 74679 Weißbach (barrierefrei) für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. 
Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft 
gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister eine Auskunftssperre nach dem Bundesmeldegesetz eingetragen ist. 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät 
möglich. 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. 
bis 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 20.02.2026 bis 12.00 Uhr, beim Bürgermeisteramt Weißbach, 
Bürgerbüro, Zimmer E 1, Niedernhaller Straße 5, 74679 Weißbach Einspruch einlegen. Der Einspruch 
kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 eine 
Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine 
Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 21 Hohenlohe durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. Bei der Briefwahl 
muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene 
Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag  

 5.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person; 

 5.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 
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  5.2.1 sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Landeswahlordnung (bis zum 15.02.2026 (21. 
Tag vor der Wahl)) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 4 
Satz 1 oder 3 des Landtagswahlgesetzes versäumt hat, 

  5.2.2 ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 11 Absatz 2 Satz 
3 der Landeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des 
Landtagswahlgesetzes entstanden ist, 

  5.2.3  ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren festgestellt worden und die Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses dem Bürgermeister bekannt geworden ist. 

 Der Wahlschein kann bis zum 06.03.2026, 15.00 Uhr beim Bürgermeisteramt Weißbach, Bürgerbüro, 
Zimmer E 1, Niedernhaller Straße 5, 74679 Weißbach schriftlich, elektronisch (z.B. durch E-Mail) oder 
mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 

 Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder aufgrund der Anordnung einer Absonderung nach 
dem Infektionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht 
werden kann, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er 
ihn verloren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2.1 bis 5.2.3 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, 
stellen. 

 

6. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 

 

7.  Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person 

 7.1. einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 

 7.2. einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl und 

 7.3. einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu 
übersenden ist, sowie die Bezeichnung der Dienststelle der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt 
hat (Ausgabestelle), und die Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk angegeben sind. 

 

8.  Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch den Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. 
An eine andere Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen. 

 

9. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von 
der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

 
Weißbach, den 30.01.2026 
 
 
 
 Rainer Züfle 
Bürgermeister 
 

AKTUELLES 
 

VORÜBERGEHEND EINGESCHRÄNKTE ÖFFNUNGSZEITEN DES BÜRGERBÜROS 

Aufgrund eines Personalengpasses müssen wir leider die Öffnungszeiten des Bürgerbüros im Rathaus in 
Weißbach vorübergehend einschränken.  

Unsere Sprechzeiten in der Woche vom 02.02. – 06.02.2026 sind:  
Montag: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr, Dienstag von 08.00 Uhr – 12.00 Uhr und am Donnerstag von 08.00 Uhr – 12.00 
Uhr sowie von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr. 
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Telefonisch erreichen Sie uns montags und dienstags von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr – 15.00 
Uhr, donnerstags von 15.00 Uhr – 18.00 Uhr und freitags von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr. 

Gerne können Sie uns Ihr Anliegen auch an die E-Mail-Adresse info@gemeinde-weissbach.de senden.  
 

ROHRBRUCH IN CRISPENHOFEN 
Die Mitarbeiter der Wasserversorgung der Gemeinde Weißbach sind zur Zeit in Crispenhofen vergeblich auf der 
Suche nach einem Wasserrohrbruch. Wir bitten deshalb die Bevölkerung des Ortsteils Crispenhofen ihre 
Wasserzähler auf einen ungewöhnlich hohen Verbrauch zu überprüfen. Bei Auffälligkeiten melden Sie sich bitte 
bei Wassermeister Alexander Frey unter Tel. 0173/2443559. 
 

SCHNEERÄUMEN AUF DEN GEHWEGEN 
Aus aktuellem Anlass weisen wir darauf hin, dass der Schnee von den Gehwegen möglichst nicht in den 
Straßenbereich geworfen, sondern in Grünanlagen oder Vorgärten abgelagert werden sollte. Er kann auch am 
gehwegrand aufgeschichtet werden. Es sollte jedoch dabei vermieden werden, zwischen geparkten Fahrzeugen 
größere Haufen zu bilden, da dies immmer wieder zu Behinderungen führt. Außerdem sind die Straßeneinläufe 
frei zu halten. 
 

BIOENERGIETONNE BETTY, ABFUHRTERMIN 30.01.2026 
Die nächste Abfuhr erfolgt am Freitag, dem 30.01.2026. 
 

VEREINE / ORGANISATIONEN 
 

FREIWILLIGE FEUERWEHR WEISSBACH 
Mehr Infos über die Arbeit Ihrer Feuerwehr unter: www.facebook.com/feuerwehrweissbach 
 

Einsatzbericht der Feuerwehr Weißbach  
Einsatz für Feuerwehr Weißbach - Brandalarm 

Am Mittwoch, dem 21.01.2026, um 12.11 Uhr wurde der Löschzug Weißbach von der integrierten Leitstelle zu 
einem Industriebetrieb im Gemeindegebiet alarmiert. Glücklicherweise konnten wir den Einsatz vor dem 
Ausrücken abbrechen. 
 

Gesamtfeuerwehr  
Dienst: Am Samstag, dem 31.01.2026, um 19.00 Uhr. Ort: Bürgerzentrum Langenbachtal Thema: 
Jahreshauptversammlung. Verantwortlich: Markus Ehrmann. 
 

Einsatzabteilung – Terminvorschau 
Dienst: Am Montag, den 09.02.2026, um 19.00 Uhr. Thema: Training der Einsatzabteilung. 
 

Gesamtfeuerwehr  
Dienst: Am Samstag, dem 31.01.2026, um 19.00 Uhr. Ort: Bürgerzentrum Langenbachtal. Thema: Jahres-
hauptversammlung. Verantwortlich: Markus Ehrmann. 
 

Einsatzabteilung – Terminvorschau 
Dienst: Am Montag, dem 09.02.2026, um 19.00 Uhr. Thema: Training der Einsatzabteilung. 
 

TSV WEISSBACH 1957 E.V. 
Mehr Infos über den Verein finden Sie unter www.tsv-weissbach.de. 
 

Einladung zur Mitgliederversammlung des TSV Weißbach e.V. 
Der TSV Weißbach lädt alle seine Mitglieder und Gönner zur ordentlichen Mitgliederversammlung am 06.03.2026 
um 18.00 Uhr in der Halle des Bürgerzentrums Langenbachtal in Weißbach ein. Wir starten gemütlich mit 
Essen und Trinken und beginnen ab 19.00 Uhr mit dem offiziellen Teil. 
Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 
1.) Begrüßung, 2.) Berichte des Vorstands, 3.) Bericht des Kassierers, 4.) Aussprache über Berichte, 5.) 
Entlastung des Vorstands, 6.) Satzungsänderung, 7.) Neuwahlen, 8.) Verschiedenes, 9.) Schlusswort. 
 

Folgendes soll in der Satzung angepasst werden: 
Satzungsänderung in dem Bezug auf die Wahlperiode und Besetzung der Ämter. Ebenfalls soll das Logo in der 
Satzung noch aktualisiert werden. 
Familienbeitrag: Die Beitragsordnung soll für einen Familienbeitrag ergänzt werden. 
 

Anträge, welche in der Mitgliederversammlung behandelt werden sollen, müssen bitte bis spätestens 20.02.2026 
(2 Wochen vorher) schriftlich per E-Mail unter info@tsv-weissbach.de eingegangen sein. 
 

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und ein gemütliches Beisammensein.                Die Vorstandschaft 
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LANDFRAUENVEREIN CRISPENHOFEN  
Herzliche Einladung an alle zu unserem Dorfcafé am 01.02.2026 ab 11.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Cris-
penhofen. Es gibt Sauerbraten, Helmuts Nürnberger, Salatteller und vegetarische Lasagne. Natürlich Kaffee und 
Kuchen.                                                                                                                                      Die Vorstandschaft 
 

SOZIALVERBAND VDK ORSTVERBAND NIEDERNHALL/WEISSBACH 
Einladung  
Am 12. Februar 2026 findet um 18.00 Uhr im kleinen Saal in der Stadthalle Niedernhall unser nächster 
Stammtisch statt. Herr Ralf Schumacher, Leiter des Kundencenter der AOK, wird über die „e PA“ Krankenkarte 
informieren. Alle Mitglieder des VdK und Interessierte sind herzlich eingeladen.  

Der Vorstand des VdK OV Niedernhall/Weißbach 
 

KIRCHEN 
 

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE CRISPENHOFEN - WEISSBACH 
Wochenspruch für die Woche vom 01.02. bis 07.02.2026: "Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit 
erscheint über dir.“          Jes. 60,2 
 

Sonntag 01.12. 10.00 Uhr Gottesdienst im Rahmen der Predigtreihe Teilregion Kochertal in Cris-
penhofen mit Pfarrer Laidig 
Das Opfer ist für die allgemeine Gemeindearbeit bestimmt 

Dienstag 03.02. 19.30 Uhr Posaunenchor 

Mittwoch 04.02. 09.30 Uhr Frauenkreis: Üben Weltgebetslieder anschließend nigerianisches Mittages-
sen (dieses Mal kein Frühstück) 

  15.00 Uhr Konfirmandenunterricht 

  20.00 Uhr Chor „Belcanto“ 

Donnerstag 05.02. 09.30 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus in Weißbach 
 

Das Pfarramt ist vom 03.02.2026 bis 10.02.2026 nicht besetzt. 
 

KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE ST. BONIFATIUS WEISSBACH 
 

Freitag 30.01.  19.59 Uhr Gemeindefaschin in Heilig-Kreuz Ingelfingen 

Sonntag 01.02. 10.30 Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen in St. Maria Niedernhall 

Mittwoch 04.02. 14.00 Uhr Seniorennachmittag in Heilig-Kreuz Ingelfingen 
 

EVANGELIUMSCHRISTEN-BAPTISTEN, CRISPENHOFEN, ZUM BRÜCKLE 7 
Wochenvers: “ Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem 
HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat!"                                                                                      Psalm 121,1-
2 
 

Sie sind ganz herzlich zu unseren Gottesdiensten eingeladen, die an folgenden Tagen stattfinden:  
Freitag 30.01. 19.00 Uhr Gebetstunde 

Sonntag 01.02. 10.00 Uhr Gottesdienst 

Mittwoch 04.02. 18.00 Uhr Kinderstunde 

Donnerstag 05.02. 19.00 Uhr Jugendstunde 
 

Sie können die Gottesdienste von Zuhause aus per Telefon unter der Nummer 07947 / 999 999 6 oder per 
Stream mitverfolgen. 
 

ANZEIGEN 
 

Statt Karten! 
 

Herzlichen Dank an alle, die meine Mutter 
Marion Steinle 

Auf ihrem letzten Weg begleitet haben. 
Besonderer Dank gilt allen Freunden, Nachbarn und Bekannten, Herrn und Frau Züfle, Herrn Pfarrer Müller, 
allen Organisationen und sozialen Diensten, für alle tröstenden Worte, gesprochen und geschrieben, die vielen 
Zuwendungen und alle Zeichen der Wertschätzung, Unterstützung, Fürsorge und Pflege. 
 

Im Namen aller Angehörigen 
Barbara Steinle 

Weißbach im Januar 2026 
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Weißbach – zentrale Lage 

Helle 4,5-Zimmer-DG-Wohnung (112 m²) mit EBK in saniertem Altbau. Kontakt: Tel. 0152 57025006 

Weißbach – zentrale Lage 

Helles WG-Zimmer ca. 24 m² in großer, voll ausgestatteter Wohnung (ca. 140 m²) mit EBK, Bad/WC. Kontakt: Tel. 0152 

57025006  
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Brauns Weinkeller Forchtenberg-Büschelhof geöffnet vom 30.01.-01.02.2026 
Freitag, Samstag ab 16.00 Uhr, Sonntag ab 11.00 Uhr. 
Freitag Schnitzel. Samstag und Sonntag Jägerbraten mit Spätzle/Knödel. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

 

Infostand mit CDU-Landtagskandidat Tim Breitkreuz  

Herzliche Einladung zum Austausch am Freitag, 06.02., von 16 - 18 Uhr am Pavillon in der 

Hauptstraße in Weißbach. 

Die CDU und Tim Breitkreuz freuen sich auf die Begegnungen 

 
 

WOCHENENDDIENST / ÄRZTE 
 

ÄRZTE- UND APOTHEKENDIENST  
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:   Notdienst-Nr. 116117 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:   Notdienst-Nr. 0761/12012000 

Apothekendienst:  31.01.2026 Post-Apotheke Bretzfeld / Rössler-Apotheke Unter-

münkheim 

 01.02.2026 Comburg-Apotheke Künzelsau 

 

Impressum: Herausgeber und Druck: Gemeinde Weißbach, Niedernhaller Straße 5, 74679 Weißbach, 

Tel. 07947/9126-0, E-Mail: info@gemeinde-weissbach.de. 

V.i.S.d.P.: Bürgermeister Rainer Züfle oder Vertreter im Amt, Anschrift siehe oben. 
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